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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gemeindewerke Oberhaching GmbH für die Lieferung elektrischer 
Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke 

(Anlage 2 zum Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie für den Eigenverbrauch berufliche, landwirtschaftliche 
oder gewerbliche Zwecke durch die Gemeindewerke Oberhaching GmbH) 

 
1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, For-

mularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Ver-
tragsschluss geltenden Preise. 

1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in 
Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns 
zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, 
dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kün-
digung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Eigenerzeu-
gungs- anlagen / Befreiung von der Leistungspflicht 

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
elektrischer Energie an seine vertraglich benannte Entnah-
mestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netz-
anschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels 
Marktlokations-ID energiewirtschaftlich identifiziert wird. 

2.2. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplan-
ten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenver-
brauch schriftlich (keine E-Mail) über die Art der Anlage(n), 
deren Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu in-
formieren. 

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Elektrizitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. 
Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netz-
betreiber vgl. Ziffer 9. Der Lieferant ist weiter von seiner Leis-
tungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber 
den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. 
der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene 
Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn der Liefe-
rant an der Lieferung, der Erzeugung und/ oder dem Bezug 
von Strom aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Um-
stände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich ist 
oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert 
ist. 

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrech-
nung / Anteilige Preisberechnung 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrich-
tungen des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die 
Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbe-
treiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder 
des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchge-
führt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kun-
den, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. 
Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke 
der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten 
an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer 
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zu-
mutbar ist. Nimmt der Kunde ei-ne rechtzeitig angekündigte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vor oder sind aus ande-
ren Gründen keine plausiblen Messwerte verfügbar, so kann 
der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch 
vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berück-
sichtigung der tatsächlichen Verhältnis-se schätzen. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des 
Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu 
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, so-
weit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrund-
lagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich 

ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kun-
den oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrich-
tungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unbe-
rechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem 
Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
Ziffer 16 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. 

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden einmonatlich Abschlags-
zahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach 
billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Ab-
rechnung der vorangegangenen 12 Monate bzw. unter Be-
rücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der 
Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. 

3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungs-
zeit- raumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, 
und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten 
eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang 
der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen 
abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der Ab-
schlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen 
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Be-
trag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der 
Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kos-
tenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche 
Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer gesonderten 
Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer monatli-
chen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach 
Ziffer 3.3 Satz 1 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahme-
stelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes bzw. der 
Vorgaben des zukünftigen Mess- und Eichgesetzes zu ver-
anlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehler-
grenzen nicht überschritten werden. 

3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grund-
lage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrich-
tet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. An-
sprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum fest- gestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf 
drei Jahre, beschränkt. 

3.7. Ändert sich das vertraglichen Entgelt während des Abrech-
nungs-zeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte ver-
brauchs-unabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für 
die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbe-
standteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte 
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Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungs-zeitraum 
auf Grundlage einer Schätzung nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisände-
rung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwan-
kungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte 
angemessen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisän-
derung anfallenden Abschlagszahlungen können entspre-
chend angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / 
Aufrechnung 

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zu-
gang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu 
dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt fällig und im 
Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag o-
der Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen. Der 
Kunde informiert den Lieferanten vorab in Textform, sofern 
Dritte für ihn leisten. Der Lieferant ist berechtigt, Zahlungen 
Dritter abzulehnen. 

4.2. Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftrag-
ten einziehen lässt, dem Kunden die dadurch entstandenen 
Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuwei-
sen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollzieh-
bar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist 
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. 

4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die 
ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers be-
steht, oder sofern der in einer Rechnung angegebene Ver-
brauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch 
wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech-
nungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprü-
fung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrich-
tung festgestellt ist, oder sofern aus Sicht eines verständi-
gen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
chen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, ver-
wechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren 
Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibilität lie-
genden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprüfung 
der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße Funktion be-
stätigt hat.  

4.4. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt. 
4.5. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestritte-

nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen auf-
gerechnet werden. Dies gilt nicht für Forderungen des Kun-
den, die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses 
nach Widerruf des Vertrags entstehen, sowie für Ansprüche 
des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichter-
füllung oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

5. Vorauszahlung 
5.1. Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung 

in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer 
Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in 
Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in 
sonstigen begründeten Fällen.   

5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Be-
ginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die 
Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeit-
punkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frühes-
tens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung 
wird aus dem durchschnittlichen monatlichen Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktu-
ellen Vertragspreis bzw. – wenn kein vorhergehender Ab-
rechnungszeitraum besteht – aus dem durchschnittlichen 

monatlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem ak-
tuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies ange-
messen zu berücksichtigen. 

5.3. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom Kun-
den nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge 
nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt 
sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu 
leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig be-
rechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet. 

5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorkassensystem (z. B. Bargeld- oder 
Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Mess-
stellenbetreiber damit beauftragen. 

5.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicher-
heitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefer-
monaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden 
Zahlungen verlangen.  Sofern die Parteien nichts anderes 
vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zulässig in 
Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldne-
rischen Bürgschaft einer europäischen Bank. Die sich ver-
bürgende Bank muss ein Rating im „A“-Bereich von Stan-
dard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen 
international anerkannten Rating-Agentur aufweisen. 

5.6. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, so-
bald der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Ver-
zug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang 
verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zah-
lungsverpflichtungen erforderlich ist. 

5.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Liefe-
rant dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es 
sei denn nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund 
zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit 
zu spät erfolgen würde. Ist der Abschluss des Vertrages für 
den Kunden ein Handelsgeschäft, beträgt die Frist wenigs-
tens eine Woche. In allen übrigen Fällen beträgt sie einen 
Monat. 

5.8. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre 
Voraussetzungen weggefallen sind. 

5.9. Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Be-
lieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 8 bleiben unberührt. 

6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheit-
lich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem 
Ermessen 

6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den 
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.6 zusammen. 

6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsab-
hängigen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten 
Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage 
der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in 
diesem Tarif anfallen. Sie enthalten folgende Kosten: Kosten 
für Energiebeschaffung und Vertrieb, das an den Netzbetrei-
ber abzuführende Netzentgelt, die Stromsteuer sowie die 
Konzessionsabgaben. 

6.3. Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende 
Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.1 bis 6.3.10 und 6.6, 
deren bei Vertragsschluss geltende Höhe im beigefügten 
Preisblatt angegeben ist. Die für das jeweils folgende Kalen-
derjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den Ziffern 
6.3.5 und 6.3.8 werden bis zum 15.10. eines Kalenderjahres, 
diejenigen der Preisbestandteile nach den Ziffern 6.3.6, 6.3.7 
und 6.3.9 bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den 
Übertragungsnetztreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: 
www.netztransparenz.de). Im Einzelnen: 

6.3.1. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber für 
die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden 
Netzentgelte in der jeweils geltenden Höhe.  
Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. ei-
nes Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen 
Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. 
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m. der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der Strom-
netzentgeltverordnung (StromNEV) und sonstigen Bestim-
mungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. ei-
nes Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlös-
obergrenze.  

6.3.1.1. Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kun-
den mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem 
Lieferanten wirksam werden.  

6.3.1.2. Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungs-
ebene als in Niederspannung, oder gilt für den Kunden ein 
individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder 
ein singuläres Netznutzungsentgelt nach § 19 Abs. 3 Strom-
NEV, bzw. ändert sich dies während der Vertragslaufzeit und 
stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten deshalb abwei-
chende Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Än-
derung auch für die Abrechnung des Lieferanten gegenüber 
dem Kunden. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vo-
rangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendi-
gung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen 
Marktlokation durch den Lieferanten – nachgefordert oder 
zurückgezahlt werden müssen. Der Kunde wird über die Än-
derungen spätestens mit der nächsten Rechnung oder Ab-
schlagsforderung informiert. 

6.3.1.3. Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, 
von der Regulierungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze 
Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. 
durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Par-
teien dieses Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grundlage 
der rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten Erlösober-
grenze gebildete und rückwirkend angewendete Netznut-
zungsentgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann 
dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – 
gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der 
Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferan-
ten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. 

6.3.1.4. Ziffer 6.3.1.3 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die 
Erlösobergrenze des dem Netz des Netzbetreibers vorgela-
gerten Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Ände-
rung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge 
haben. 

6.3.1.5. Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 
6.3.1.2 bis 6.3.1.4 werden jeweils mit dem für den jeweiligen 
Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB 
verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist. 

6.3.1.6. Wird der sich aus dem beigefügten Preisblatt  ergebende 
Grundpreis (Netz) jährlich erhoben, berechnet der Lieferant 
das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von mo-
natlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des Jah-
resentgelts. 

6.3.2. Das vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber ab-
zuführende Entgelt für den konventionellen Messstellenbe-
trieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen  in der je-
weils geltenden Höhe.  
Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines 
Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen Re-
gulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. 
der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der Strom-
netzentgeltverordnung (StromNEV) und sonstigen Bestim-
mungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. ei-
nes Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlös-
obergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils gel-
tende Höhe des Entgelts für den Messstellenbetrieb auf sei-
ner Internetseite.  

6.3.2.1. Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Ent-
gelt im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrech-
nungen mit 1/12 des Jahresentgelts. 

6.3.2.2. Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten be-
lieferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten 
Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung im 
Sinne des MsbG ausgestattet, entfällt der Preisbestandteil 

nach Ziffer 6.3.2 für diese Marktlokation. In diesem Fall 
schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich der 
Kunde dem Messstellenbetreiber das Messstellenbe-
triebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer 6.3.3 
zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegenüber 
dem Messstellenbetreiber verpflichtet. 

6.3.3. Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen 
oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kun-
den verpflichtet, das Entgelt für den Messstellenbetrieb mit 
intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrich-
tungen für belieferte Marktlokationen des Kunden an den 
Messstellenbetreiber abzuführen, zahlt der Kunde dieses 
Entgelt in der jeweils vom grundzuständigen Messstellenbe-
treiber auf seiner Internetseite veröffentlichten Höhe. Der 
Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den 
Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrages vom 
Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird informato-
risch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstände be-
kannt sind. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständi-
gen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung 
der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligenten 
Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu tref-
fen, wonach der grundzuständige Messstellenbetreiber ge-
genüber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant si-
cherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kun-
den für diese Entgelte durch den grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 6.3.2.1 gilt ent-
sprechend. 

6.3.4. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber auf-
grund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen 
zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Kon-
zessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. 
Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde 
bzw. dem jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetrei-
ber für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentli-
cher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von 
Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztver-
brauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, erhoben. 
Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem je-
weils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Ge-
meinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe 
von § 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) verein-
barten Konzessionsabgabensatz in der jeweils gültigen 
Höhe. 

6.3.5. Die vom Lieferanten an den zuständigen Übertragungsnetz-
betreiber zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) i. V. m. der Erneuer-
bare-Energien-Verordnung (EEV) in der jeweils geltenden 
Höhe.  
Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den 
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der ge-
setzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen entstehen.  

6.3.6. Die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten auf-
grund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden erhobe-
nen Aufschläge nach Maßgabe des Gesetzes für die Erhal-
tung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) – der-
zeit gemäß § 26 KWKG – in der jeweils geltenden Höhe 
(KWK-Umlage).  
Mit der KWK-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den 
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der ge-
setzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus 
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur 
Förderung des Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen ent-
stehen.  

6.3.7. Die vom zuständigen Netzbetreiber vom Lieferanten erho-
bene Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV (§ 19-StromNEV-
Umlage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des 
Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe.  



   

Ver. 0121 UNT-AGB vom 06.11.2020 - Seite 4 von 6 

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgegli-
chen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflich-
tung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu er-
statten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztver-
brauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder be-
sonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
reduzierte Netzentgelte anbieten müssen.   

6.3.8. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber zu 
zahlende sog. Offshore-Netzumlage  nach § 17f Abs. 5 
EnWG, die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des 
Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. 
Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die 
den Übertragungsnetzbetreibern durch Entschädigungs-
zahlungen nach Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von 
betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von 
Störungen oder Verzögerungen der Netzanbindung dieser 
Anlagen entstehen sowie unter anderem auch Offshore-An-
bindungskosten nach § 17d Abs. 1 EnWG, den §§ 17a und 
17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 
EnWG und des Flächenentwicklungsplans nach § 5 des 
Windenergie-auf-See Gesetzes. Sie wird als Aufschlag auf 
die Netzentgelte erhoben und auf die Letztverbraucher in 
Cent pro verbrauchter Kilowattstunde umgelegt.  

6.3.9. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber auf-
grund § 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 
(AbLaV) zu zahlende Umlage (abLa-Umlage), die aufgrund 
der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der 
jeweils geltenden Höhe.  
Die abLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungs-
netzbetreibern durch Zahlungen an Betreiber bestimmter 
Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie entstehen, de-
ren Leistung auf Anforderung der Übertragungsnetzbetrei-
ber zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemstabilität re-
duziert werden kann.  

6.3.10. Die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe.    
6.4. Ist eine Umlage nach Ziffern 6.3.5 bis 6.3.9 negativ, reduziert 

sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in ent-
sprechender Höhe. 

6.5. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer 
Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 
6.2, 6.3 und 6.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben be-
legt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die 
hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden 
Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die 
Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss 
mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Be-
lastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese 
unmittelbaren Ein-fluss auf die Kosten für die nach diesem 
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der 
jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstat-
tungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entspre-
chenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres 
Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorherseh-
bar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Wei-
terberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist 
auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und 
Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Ver-brauch) zugeord-
net werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem 
Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird 
über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert. 

6.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 
6.3 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sons-
tige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 die 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. 

6.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe ei-
nes nach Ziffern 6.3, 6.5 und 6.6 zu zahlenden Preisbestand-
teils auf Anfrage mit.  

6.8. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Ar-
beitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen die gesondert in 
der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebenen 
Preisbestandteile nach Ziffern 6.3 und 6.6 sowie etwaige zu-
künftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-
legte Belastungen nach Ziffer 6.5 – durch einseitige Leis-
tungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 
BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass 
für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Än-
derung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant 
überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der 
Umfang einer Preisanpassung ist auf die Veränderung der 
Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden 
Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 bzw. – sofern noch 
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 erfolgt ist – seit 
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksam-
werdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kosten-
steigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisan-
passung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungs-
bestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen be-
zieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisan-
passung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rech-
nung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kosten-
senkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam 
werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 
Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens 
des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderun-
gen von Grundpreis und Arbeitspreis nach dieser Ziffer 6.8 
sind nur zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen 
werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die 
Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisan-
passung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferan-
ten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6.9. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der 
Kunde unter Tel.-Nr.: 089 / 62299499-0 oder im Internet un-
ter www.Oberhachinger-Strom.de 

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
7.1. Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen be-

ruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, 
StromGVV, StromNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtspre-
chung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das ver-
tragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss 
durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder 
sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesände-
rungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in 
der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetz-
gebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), 
die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. 
Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/o-
der diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerheb-
liche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages 
entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klau-
sel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung o-
der Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der 
Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – 
mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit anzupas-
sen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenz-verhältnisses von Leistung und Gegenleistung 
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhält-
nisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Über-
leitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und 
dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monats-
ersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der 
Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs 
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Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hie-
rauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung geson-
dert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen 

und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Strom 
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“) und die 
Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren Energieent-
nahme erforderlich ist. 

8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von min-
destens 100,00 € inklusive Mahn- und Inkassokosten und 
unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Zif-
fer 5.1 ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung 
einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu 
lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben 
nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde 
schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinba-
rung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind, 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. 
Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unter-
brechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsver-
zugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aus-
sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens 
vier Wochen vorher angedroht und der Beginn der Unterbre-
chung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung an-
gekündigt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Be-
sonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegen-
stehen, unverzüglich hinweisen. 

8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant 
stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pau-
schal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Die Belieferung wird unverzüglich wieder-
hergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen 
und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 
Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei ei-
ner erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten 
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mit-
tels Überweisung zu zahlen 

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der 
Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen 
Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des 
Kunden im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Lie-
feranten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungs-
fristen des Netzbetreibers, Prozessfristen der GPKE) über 
den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferan-
ten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant 
dafür einen Ausgleich erhält (z.B. im Rahmen der Mehr- oder 
Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet 
der Kunde für diese fortwährende Belieferung das Entgelt 
nach diesem Vertrag.  Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor im Fall eines Stromdiebstahls nach Ziffer 8.1, oder 
im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen 
von Ziffer 8.2 Satz 1 bis 3. Im letztgenannten Fall ist dem 
Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher an-
zudrohen 

8.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstre-
ckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen 
Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens ein-
geleitet wurde. 

8.6. Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, 
wenn der Kunde ganz oder teilweise eine geschuldete Vo-
rauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet 
und seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten da-
raufhin gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die 
Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung 
des Lieferanten mit Kündigungsandrohung 

8.7. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag 
bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Aus-
kunft der SCHUFA oder der Creditreform insbesondere zu 
folgenden Punkten außerordentlich zu kündigen: erfolglose 
Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfändung, eidesstattliche 
Versicherung zum Vermögen, Restschuldbefreiung. 

8.8. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von 
Ziffer 6 des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden 
Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist 
von zwei Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Ein-
baus zu kündigen. Der Lieferant wird dem Kunden in diesem 
Fall mit der Kündigung ein Angebot für den Abschluss eines 
neuen Stromliefervertrages unterbreiten. 

9. Haftung 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 

Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, so-
weit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem 
Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV). 

9.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensver-
ursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft ge-
ben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies 
wünscht. 

9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuld-
haft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der 
Schaden nicht durch Vorsatz oder  grobe  Fahrlässigkeit  
herbeigeführt  wurde;  dies  gilt  nicht  bei Schäden aus der 
Verletzung des  Lebens,  des  Körpers  oder der Gesundheit, 
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re-
gelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wel-
che nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, be-
schränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berück-
sichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. 

9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

10. Umzug / Übertragung des Vertrags 
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug un-

verzüglich, vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der 
neuen Anschrift und der neuen Stromzählernummer in Text-
form mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spä-
testens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um 
dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung 
beim Netzbetreiber zu ermöglichen. 

10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 
10.3 vor- liegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage 
dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeit-
punkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Liefe-
ranten das Umzugsdatum recht- zeitig mitgeteilt hat. 

10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeit-
punkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn 
der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in 
das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht und die Belie-
ferung des Kunden in dem Gebiet des anderen Netzbetrei-
bers nicht möglich ist. 

10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus 
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Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferan-
ten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist 
der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bishe-
rigen Entnahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem 
örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von 
keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berech-
tigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die 
Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der 
bisherigen Entnahmestelle und An-sprüche des Lieferanten 
auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet 
erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben 
unberührt. 

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Ver-trag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und 
wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 
Über-tragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs 
Wochen vor dem Zeitpunkt der Übertragung unter Angabe 
dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung 
hat der Kunde das Recht, den Ver-trag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lie-
feranten in der Mitteilung gesondert hinge-wiesen. Das 
Recht zur Abtretung von Forderungen nach  
§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbe-
sondere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsge-
setzes, bleiben von dieser Ziffer 10.5 unberührt. 

11. Vertragsstrafe 
11.1. Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beein-

flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder 
nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant 
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für 
die Dauer desunbefugten Gebrauchs, längstens aber für 
sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung 
der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Ver-
tragspreis zu berechnen. 

11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu 
machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Be-
trages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden. 

11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn 
der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Ver-
tragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffer 11.1 
und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens 
sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

12. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von Informati-
onspflichten gegenüber sonstigen betroffenen Personen 

12.1. Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wi-
derspruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten.  

12.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die dem jeweils an-
deren Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO 
obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen 
Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (be-
troffene Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Ver-
tragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur 
Wahrung berechtigter Interessen   
• personenbezogene Daten betroffener Personen von ei-

nem Vertragspartner an den jeweils anderen Vertrags-
partner weitergeben werden und/oder  

• betroffene Personen auf Veranlassung des einen Ver-
tragspartners den jeweils anderen Vertragspartner 
kontaktieren. 

Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbe-
zogenen Daten weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die 
Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen 

Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt. 
Die „Information Datenschutz für sonstige betroffene Perso-
nen“ des Lieferanten ist diesen AGB als Anhang beigefügt. 
Die Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das vom anderen 
Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt 
vor der Aushändigung an die betroffenen Personen zu prü-
fen. Sie sind weiterhin nicht berechtigt, das vom anderen 
Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt 
ohne vorherige Zustimmung zu ändern. Es obliegt aus-
schließlich dem zur Information verpflichteten Vertrags-
partner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils gel-
tenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informa-
tionsblatt zur Verfügung zu stellen und dieses bei Bedarf 
auch während der Vertragslaufzeit zu aktualisieren 

13. Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Liefe-
rantenwechsel 

13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach 
dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Liefe-
ranten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichba-
ren Vorjahres-zeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht er-
mitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

14. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetz-
buches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öf-
fentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Mün-
chen. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland hat. 

15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungs-
gesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung 
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizi-
enz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter 
von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnah-
men aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der so 
genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie 
unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der 
Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen er- halten Sie 
unter www.energieeffizienz-online.info. 

16. Kostenpauschalen 
 netto brutto 

Kosten aus Zahlungsverzug 
Mahnkosten (Ziffer 4.2) ab der 
2. Mahnung 

nach 
Aufwand 

Unterbrechung der Anschlussnutzung  67,23 € 80,00 €
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung 67,23 € 80,00 €
Kosten für unberechtigte  
Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.2) 

67,23 € 80,00 €

Kosten für Abrechnungsdienstleistungen 
Erstellung von Zwischenrechnungen auf 
Kundenwunsch inkl. Versand pro Rechnung 

  
29,41 € 35,00 € 

 Kosten für Bankrücklastschriften, werden nach Aufwand be-
rechnet. 

 In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der 
gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein 
Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuer-
pflicht. 

17. Schlussbestimmungen 
17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabre-

den bestehen nicht. 
17.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam o-

der undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. 

Stand: 06.11.2020 


